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Grundsatz- und Trägerbereich

Trägeraufgaben

bisherige Verbands-Funktionen
- Synergieeffekte
- Verbindliche Entscheidungen

bisherige 
BfA-Funktionen

Gemeinsame 
Angelegenheiten

Übergreifende Aufgaben

Grundsatz- und 
Querschnitts-
aufgaben

= z. B. innerorganisatorische Entscheidungen
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Gesamt-Stellenplan Stellenplan für Grundsatz- und 
Querschnittsbereiche 

Personal

Haushaltsplan unter 
Einbeziehung der Anlage

Anlage zum HaushaltsplanHaushalt

einheitliche Umsetzunghaushaltsrechtliche 
Entscheidung über Ausstattung 
der Grundsatz- und 
Querschnittsbereiche

als Dienststellenleiter, ggf. im 
Einvernehmen mit dem 
Vorstand

ab Besoldungsgruppe A 16 bzw. 
Vergütungsgruppe <MTAng> I
-> wirkt nur im Innenverhältnis

Träger-VorstandVorstand
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Das Direktorium

• Kollegialorgan

• Präsident: grundsätzlich zuständig für Grundsatz-
und Querschnittsaufgaben und 
Außendarstellung

• Interne Aufgabenzuweisung 
-> Organisations- und Geschäftsverteilungsplan
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Die Fachausschüsse und das Erweiterte Direktorium
VDR – Fachausschüsse bestehen fort

–> Regelung in der Geschäftsordnung des 
Vorstandes

Ergänzung der gesetzlichen Regelungen zum ED
- Wahl stellvertretender Mitglieder
- Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden 
- Festlegung auf die fünf Regionen (Nord, West, Süd-

West, Süd und Ost)

Vorbereitung verbindlicher Entscheidungen durch die 
Fachausschüsse; Initiativrecht der Selbstverwaltung bleibt 
unberührt
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Die Entscheidungen 

- grundsätzlich Zwei-Drittel-Mehrheit

- Stimmengewichtung (§ 11)
-> Vorbild des § 10 Abs. 3 der VDR-Satzung 

(Pflichtversicherte und Renten)
-> Ansatzpunkt: § 47 Abs. 1 Nr. 3 SGB IV 

aktiv und latent Versicherte und Rentner ohne 
Hinterbliebenen-Rentner

-> Regional-/Bundesebene - 55:45
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Die Arbeitsgruppe Personalvertretung

§ 140 SGB VI -> § 55 der Satzung

vor verbindlichen Entscheidungen mit Auswirkung auf die 
Arbeitsbedingungen

Konkretisierung durch Vereinbarung der Deutschen 
Rentenversicherung Bund mit der Arbeitsgruppe 
Personalvertretung
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Das Wirksamwerden der Satzung

Beschluss der VertreterversammlungStufe 1

Genehmigung des BMGS

Bekanntmachung im Amtlichen 
Mitteilungsblatt 

--> > 
AußenwirksamkeitAußenwirksamkeit

Stufe 2

Stufe 3


